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Zielsetzung des Strategiepapiers 

Dieses Strategiepapier definiert die Arbeitsgrundlage der Fair Toys Organisation e.V. (FTO) mit 

ihren Mitgliedern. Es ersetzt das im Stakeholder-Prozess entwickelte Statut. Es gibt eine Übersicht 

über die grundlegenden Werte, Standards und Verfahrender Organisation. 

Es besteht aktuell1 aus folgenden Teilen:  

- Leitbild  

- Verhaltenskodex der Fair Toys Organisation 

- Aufnahmeverfahren 

- Mitgliedereinordnung 

- Prozessverfahren 

- Logonutzung 

- Transparenz, Datenschutz und Kartellrecht  

 

  

 
1 Stand November 2025 
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Leitbild 

Ein gutes Leben für alle 

Die FTO setzt sich dafür ein, dass Menschen, die in der Spielwarenbranche und deren Lieferketten 

arbeiten, ein menschenwürdiges und existenzsicherndes Leben führen können. Unsere Vision von 

Fairness stellt den Menschen in den Mittelpunkt und sorgt für eine kontinuierliche Verbesserung 

der Lebensbedingungen. Dazu zählen für uns vor allem die Komponenten „gerechte Arbeit“ und 

„menschengerechte und umweltverträgliche Herstellung“ als wichtige Treiber für eine bes-

sere Welt. Das Leitbild wird im FTO-Kodex weiter ausdifferenziert und durch verbindliche Vor-

gaben zur Umsetzung ergänzt. 

 

Folgendes Selbstverständnis liegt der Arbeit der FTO zugrunde: 

 

Gerechte Arbeit 

Eine Verbesserung der Arbeit bedeutet für die FTO vor allem eine menschengerechte Arbeitssi-

tuation, erkennbar an fairen Arbeitsbedingungen, der Entlohnung und der Stellenstruktur. Die 

Arbeitssituation soll für alle Mitarbeitenden in den Lieferketten fortschreitend verbessert werden.  

 

Menschengerechte Herstellung 

Eine menschenwürdige Produktion erkennt den Menschen nicht als bloßes Rädchen im Produk-

tionsprozess, sondern respektiert seine Arbeit als Ausdruck von Würde und Persönlichkeitsentfal-

tung. Im Fokus stehen deshalb ganzheitliche Arbeitsprozesse, Mitbestimmung und aktive Mitge-

staltung. Die FTO und ihre Mitglieder fördern dieses Verständnis weltweit. 

 

Umweltverträgliche Herstellung 

Eine Verbesserung der Arbeit soll auch mit einer umweltverträglichen einhergehen. Dies sind für 

uns vor allem die Komponenten: Umweltschutz, Energieeinsparung und nachhaltige Ressourcen-

verwendung. Die FTO und ihre Mitglieder wirken darauf hin, dass die umweltverträgliche Her-

stellung von allen Beteiligten in den Lieferketten stetig weiterentwickelt wird.  

 

Kontinuierliche Verbesserung des gesamten Unternehmens 

Die Mitglieder der FTO wirken daran mit, die oben genannten Aspekte sowohl in ihren eigenen 

Unternehmen als auch in den Zulieferbetrieben fortschreitend zu verbessern.. Schulungen und 

gezielte Begleitung durch die FTO unterstützen dabei die Verankerung von unternehmerischer 

Verantwortung und menschenrechtlicher Sorgfaltspflicht auf struktureller Ebene. Teilnehmende 

Unternehmen sind sich bewusst, dass bei diesem prozesshaften Ansatz ein dauerhaftes Engage-

ment erforderlich ist.  

 

Ganzheitliche Sorgfaltspflichten als Bewertungsansatz: Verifizierung statt Zertifizierung 

Die Fair Toys Organisation versteht sich als „Dachinstanz“, die auch die Anwendung bestehender 

Programme und Verfahren zur Verbesserung und Sicherstellung der Sozial- und Umweltstandards 

berücksichtigt. Die Wirksamkeit von ausschließlich auf Audits basierenden Maßnahmen wird als 

nicht ausreichend wirksam eingeschätzt. Vielmehr erfasst und beurteilt die FTO ihre Mitgliedsun-

ternehmen und deren Lieferketten in ihrer Gesamtheit, samt bestehender Dokumentations- und 

Kontrollverfahren. Im Falle von Defiziten benennt die FTO diese. Gemeinsam mit dem jeweiligen 
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Unternehmen entwirft die FTO-Lösungsstrategien und legt die notwendigen Verbesserungsmaß-

nahmen fest. 

 

Glaubwürdigkeit 

Um einen konstruktiven, transparenten und glaubwürdigen Prozess sicherzustellen, werden inner-

halb der FTO relevante Entscheidungen gemeinschaftlich von Vertreter*innen unterschiedlichen 

Kammern in Mitgliederversammlung und Vorstand getroffen Dies wird durch den Kammeransatz 

garantiert: Entscheidungen treten nur dann in Kraft, wenn beide Kammern sich mehrheitlich dafür 

aussprechen.  

 

Erfahrungsaustausch 

Wichtige Erfahrungen bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Fairness werden 

innerhalb der FTO dokumentiert und den Mitgliedern in geeigneter Form als Best-Practice-Bei-

spiele vorgestellt. Daraus entsteht eine „Tool-Box“ für die Mitglieder, die helfen soll die Ziele der 

FTO zu erreichen. Bei diesem Erfahrungsaustausch wird darauf geachtet, dass keine kartellrecht-

lichen Vorschriften missachtet werden.  

 

Darüber hinaus begleitet die FTO-Pilotprojekte, in denen neue Ansätze erprobt werden. Hierfür 

werden interessierte Unternehmen zusammengebracht und Projekte des gemeinsamen Lernens 

und Entwickelns angestoßen. Gelungene Pilotprojekte können zum Maßstab für die gesamte 

Branche werden. 

Die Plattform für faires Spielzeug und faires Spiel(en) 

Mit dem Beschluss auf der Mitgliederversammlung 2025 entwickelt sich die Fair Toys Organisation 

von einer reinen Multi-Stakeholder-Initiative in der Spielwarenbranche hin zu der zentralen Platt-

form für alle, die faires Spielzeug herstellen, handeln, nutzen, vermitteln oder politisch fördern 

wollen. 

 

Im Mittelpunkt der Weiterentwicklung der Organisation steht die Erweiterung des Aufgabenpro-

fils: von der reinen Überprüfung von Produktionsbedingungen hin zu einer stärkeren Vernetzung 

mit relevanten Akteur*innen, zu erhöhter öffentlicher Sichtbarkeit und zu einer inhaltlichen Pro-

filierung rund um das Thema faires und verantwortungsbewusstes Spiel(en). 

 

Angestrebt wird eine fortschreitende Stärkung von Bewusstsein und Transparenz für die Themen 

der Organisation bei Verbraucher*innen sowie eine klare Positionierung des FTO-Siegels als sicht-

bares Zeichen für Fairness und Verantwortung gegenüber Handel, Kommunen und weiteren Ziel-

gruppen. Die Fair Toys Organisation trägt damit zur Entwicklung einer nachhaltigen, gerechten 

und zukunftsfähigen Spielzeugproduktion und Spielkultur bei. 
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Verhaltenskodex der Fair Toys Organisation  

Alle Mitglieder der FTO erklären sich mit folgendem Kodex als Grundlage der Bewertung von 

Prozessen im Unternehmen und in der Lieferkette einverstanden. Wo es Defizite gibt, ist die 

schrittweise Behebung sicherzustellen. Bei unterschiedlichen Auslegungen des Kodex und der Ge-

setze eines Landes gilt der jeweils höhere Standard. 

1. Das Beschäftigungsverhältnis ist freiwillig 

Es darf keine Zwangsarbeit, einschließlich Sklaven- oder Gefängnisarbeit, geben (ILO-

Konventionen 29 und 105). 

 

2. Keine Diskriminierung bei der Beschäftigung 

Einstellung, Lohnpolitik, Zugang zu Fortbildungen, Beförderungsregeln, Beendigung von Be-

schäftigungsverhältnissen, Ausscheiden aus dem Arbeitsleben und alle weiteren Aspekte von Be-

schäftigungsverhältnissen müssen auf dem Prinzip der Chancengleichheit basieren, unabhängig 

von ethnischer Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, sexueller Identität oder Ausrichtung, Religion, 

politischer Ausrichtung, Gewerkschaftsmitgliedschaft, Nationalität, sozialer Herkunft, Gebrechen 

oder Behinderungen (ILO-Konventionen 100 und 111). 

 

3. Keine Kinderarbeit 

Es darf keine Kinderarbeit geben. Es werden nur Arbeiter*innen eingestellt, die das Pflichtschul-

alter überschritten haben und mindestens 15 Jahre alt sind (ILO-Konvention 138). Es darf keine 

Formen der Sklaverei oder Sklaverei-ähnliche Praktiken, wie den Kinderverkauf und den Kinder-

handel, Schuldknechtschaft und Leibeigenschaft oder Zwangsarbeit geben. [...] Kinder (zwischen 

15 und 18) dürfen keine Arbeit ausführen, die ihrer Natur nach oder aufgrund der Umstände, unter 

denen sie verrichtet wird, voraussichtlich für die Gesundheit, die Sicherheit oder die Sittlichkeit 

von Kindern schädlich ist (ILO-Konvention 182). 

 

4. Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Kollektivverhandlungen 

Das Recht aller Arbeiter*innen, Gewerkschaften zu gründen und beizutreten sowie kollektivver-

tragliche Verhandlungen zu führen, wird anerkannt (ILO-Konventionen 87 und 98). In Fällen, in 

denen die Vereinigungsfreiheit und das Recht auf kollektive Verhandlungen gesetzlich einge-

schränkt sind, fördert das Unternehmen entsprechende Möglichkeiten für unabhängige und freie 

Vereinigungen und Verhandlungen für alle Arbeiter*innen. Die Vertretung der Arbeiter*innen 

darf nicht diskriminiert werden und muss bei der Ausführung der Vertretungsfunktionen Zugang 

zu allen Arbeitsplätzen erhalten (ILO-Konvention 135 und Empfehlung 143). 

 

5. Zahlung von existenzsichernden Löhnen 

Löhne und Zuschläge für eine normale Arbeitswoche müssen mindestens dem gesetzlichen oder 

branchenüblichen Minimum entsprechen und stets ausreichen, um die Grundbedürfnisse der Ar-

beiter*innen und ihrer Familien zu erfüllen sowie darüber hinaus einen Betrag zur freien Verfü-

gung enthalten (ILO-Konventionen 26 und 131). Weder Lohnabzüge als Strafmaßnahme sind ge-

stattet noch Abzüge, die nicht durch die nationalen Gesetze begründet sind. Abzüge dürfen nicht 

dazu führen, dass Beschäftigte weniger als das gesetzliche oder branchenübliche Minimum erhal-

ten. Alle Beschäftigten werden angemessen und klar über die Berechnung ihres Lohns informiert, 

einschließlich der Lohntarife und der Zahlungsfristen. 
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6. Keine überlangen Arbeitszeiten 

Die Arbeitszeiten müssen den gesetzlichen Bestimmungen und branchenüblichen Standards ent-

sprechen. Von den Beschäftigten darf nicht verlangt werden, dass sie regelmäßig mehr als 48 Stun-

den pro Woche arbeiten. Im Zeitraum von sieben Tagen müssen sie mindestens einen freien Tag 

haben. Überstunden müssen freiwillig sein, dürfen 12 Stunden pro Woche nicht überschreiten, 

nicht regelmäßig angeordnet werden und müssen immer mit einer Mehrarbeitszulage zum Lohn 

kompensiert werden (ILO-Konvention 1). 

 

7. Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz 

Es ist für eine sichere und hygienische Arbeitsumgebung zu sorgen und größtmöglicher Arbeits- 

und Gesundheitsschutz zu fördern, unter Berücksichtigung der aktuellen Kenntnisse der Indust-

riebranche und etwaiger spezifischer Gefahren. Branchenspezifischen Arbeitsrisiken ist angemes-

sene Beachtung zu schenken und es ist sicherzustellen, dass eine sichere und hygienische Ar-

beitsumgebung gewährleistet ist. Es sind bestmögliche, effektive Maßnahmen zu ergreifen, um 

Unfälle zu vermeiden und Gesundheitsgefahren zu vermindern (in Anlehnung an ILO-

Konvention 155). Körperliche Misshandlung, Androhungen körperlicher Misshandlung, unübli-

che Strafen oder Disziplinarmaßnahmen, sexuelle und andere Belästigungen, sowie Einschüchte-

rungen durch den/die Arbeitgeber*in sind streng verboten. 

 

8. Rechtsverbindliches Beschäftigungsverhältnis 

Die arbeits- und sozialrechtlichen Verpflichtungen gegenüber den Beschäftigten, die sich aus dem 

regulären Beschäftigungsverhältnis ergeben, dürfen nicht umgangen werden von Leiharbeitsarran-

gements oder von Ausbildungsprogrammen, die nicht wirklich auf die Vermittlung von Fähigkei-

ten oder eine reguläre Beschäftigung abzielen. Jüngere Beschäftigte sollen die Gelegenheit erhalten, 

an Ausbildungs- und Schulungsprogrammen teilzunehmen. 

 

9. Umweltverantwortung 

Anspruchsvolle Umweltstandards müssen in den gesamten Lieferketten umgesetzt werden und 

mit den Produktionsunternehmen an der kontinuierlichen Verbesserung dieser Standards gearbei-

tet werden. Im Mittelpunkt stehen dabei Energieeinsparung, Schadstoffreduzierung, Müllvermei-

dung und Klimaneutralität. Die Ressourceninanspruchnahme ist auf ein für die Erde auch lang-

fristig verträgliches Maß zu minimieren.  
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Aufnahmeverfahren 

Eine interessierte Organisation / ein interessiertes Unternehmen (nachfolgend Kandidatin) tritt an 

die FTO heran und beantragt eine Aufnahme. Im Zuge dieses Antrags informiert die Geschäfts-

stelle über die Satzung, die Beitragsordnung, die Grundlagen dieses Strategiepapiers sowie über die 

weiteren Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft. 

Als Aufnahmevoraussetzung gilt dabei folgendes: 

1 Das Unternehmen / Die Organisation erfüllt die in der Satzung und dem Strategiepapier 
festgelegte Mitgliederdefinition  

2 Einverständnis zur geltenden Satzung der FTO  

3 Einverständnis zum geltenden Strategiepapier der FTO  

4 Einverständnis zur aktuell geltenden Beitragsordnung der FTO 

5 Einverständnis zur geltenden Datenschutzregelung der FTO  

6 Einverständnis zur geltenden Kartellrechtsrichtlinie der FTO  

 

Wenn die Organisation / das Unternehmen mit den obigen Aufnahmekriterien einverstanden ist, 

erhebt die Geschäftsstelle folgende Daten: 

• Basisdaten des Unternehmens: Über einen standardisierten Basis-Fragebogen werden 

die öffentlichen Stammdaten des Unternehmens / der Organisation, die Ansprechperso-

nen sowie (bei Unternehmen) Informationen zum vorhandenen Nachhaltigkeitsprofil ab-

gefragt. Der Basis-Fragebogen ist Teil des Aufnahmeantrags. 

• Einstufung in die Mitgliedereinordnung: Die Geschäftsstelle stimmt mit der Organi-

sation / dem Unternehmen ab, welche Mitgliedskategorie zutreffend ist. Dazu zählt neben 

der ordentlichen Mitgliedschaft auch die Frage der Fördermitgliedschaft. Hierzu gelten die 

von der Satzung definierten Grundsätze. Diese Einstufung definiert anschließend die An-

wendung des jeweiligen Prozessverfahrens (siehe Abschnitt Mitgliedereinordnung). 

 

Entscheidung über die Aufnahme: 

Die vollständigen Unterlagen werden durch die Geschäftsstelle dem Vorstand zur Aufnahmeent-

scheidung vorgelegt. Sollten keine gravierenden Gründe gegen eine Aufnahme sprechen, kann der 

Vorstand mit einfacher Mehrheit in den jeweiligen Kammern das Mitglied aufnehmen. Es gibt 

kein Vetorecht von Mitgliedern bei der Aufnahme. Dennoch können Bedenken zu möglichen Or-

ganisationen / Unternehmen dem Vorstand gegenüber geäußert werden. 
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Mitgliedereinordnung 

Die FTO hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Spielwarenbranche möglichst umfassend abzubil-
den. Dies bedeutet, dass verschiedene Marktakteure in die FTO einbezogen sind, die auf unter-
schiedlichen Stufen der Wertschöpfungskette stehen und daher auch unterschiedlich die Umset-
zung des FTO-Kodex beeinflussen können. Die FTO unterscheidet daher folgende Gruppen in 
ihrer Mitgliederstruktur: 
 

Mitgliedskategorie Funktion 

Herstellende 
Unternehmen, die Spielwaren unter eigenen Namen 
selbst produzieren, durch Produktionspartner fertigen las-
sen (Lieferanten) oder im Vollgeschäft beschaffen. 

Handel und deren Verbände 
Alle Unternehmen und Organisationen, die Spielwaren 
einkaufen und an Verbraucher*innen verkaufen, ein-
schließlich Handelsverbände und Einkaufskooperationen. 

Institutionen und Körperschaf-
ten des öffentlichen / kirchli-
chen Rechts 

Einrichtungen die Spielwaren für den Eigenbedarf be-
schaffen, insbesondere im Rahmen öffentlicher und 
kirchlicher Beschaffungen. 

Nichtregierungsorganisatio-
nen (NGO / NRO) 

Gruppen, die sich mit ökologischen / sozialen / arbeits-
rechtlichen Fragen befassen und auf die Spielwarenher-
stellung Einfluss nehmen. 

Fördermitglieder 

Personen oder Organisationen, die den Verein finanziell 
und ideell unterstützen. Unternehmen, die eine Gewinn-
erzielungsabsicht mit der Herstellung oder dem Handel 
von Spielwaren haben, können keine Fördermitglieder 
werden. 

 
Unabhängig von der jeweiligen Mitgliedskategorie verstehen wir alle Mitglieder als Multiplika-
tor*innen der FTO. Sie tragen die Ziele, Werte und Anliegen des Vereins in ihre jeweiligen Netz-
werke und wirken so aktiv an der Verbreitung und Stärkung der FTO-Ideen mit. Mit der Mitglied-
schaft bekennen sie sich zum Leitbild und verpflichten sich zur Einhaltung des FTO-Kodex. 
 
Herstellende sind die Basis der FTO 
Nur Mitgliedsunternehmen aus dem Bereich der Herstellung können in einem Bewertungsverfah-
ren (siehe Kapitel Prozessverfahren) das FTO-Siegel für ihre Produkte und Unternehmen erlan-
gen. Sie konzentrieren sich auf die Umsetzung einer Herstellungspolitik gemäß den Zielen der 
FTO. Mitglieder aus anderen Segmenten werden gelten ebenfalls als Herstellende, sobald sie be-
stimmte Produkte eigenverantwortlich in der Herstellung beauftragen bzw. betreuen. Für diese 
Produkte unterliegen sie denselben Anforderungen und durchlaufen das festgelegte dem Prozess-
verfahren. 
 
Handel, Institutionen und NGOs sind Akzeleratoren der FTO 
Unternehmen aus dem Handel sowie auch Institutionen und NGOs verpflichten sich dazu, die 
FTO-Idee in ihren Betrieben bzw. Einrichtungen umzusetzen sowie gegenüber Dritten bekannt 
zu machen. Sie animieren ihre Partner*innen bzw.  und Kund*innen dazu, ebenfalls die FTO-Idee 
umzusetzen bzw. in ihre Unternehmenspartnerschaften einzubeziehen und zu bewerben. Für sie 
ist aber kein Prozessverfahren vorgesehen, deshalb können sie das FTO-Siegel nicht für ihre Un-
ternehmensleistungen führen. Sie kennzeichnen sich als Mitglied der FTO und halten ihre Han-
delspartner*innen dazu an, den Vorgaben der FTO zu folgen. In diesem Vorgehen obliegt ihnen 
eine wichtige Funktion zur Durchsetzung der FTO-Politik bei den Herstellenden bis hin zu den 
Verbraucher*innen. 
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Verbände und andere sind Multiplikatoren der FTO 
Verbände und andere verpflichten sich dazu, das Leitbild und den Kodex unter ihren Mitgliedern 
sowie gegenüber Dritten bekannt zu machen. Sie fördern die Umsetzung der FTO-Idee, indem sie 
ihre Mitglieder und Adressaten dazu anregen die FTO-Idee umzusetzen bzw. in ihre Unterneh-
menspartnerschaften einzubeziehen und zu bewerben.  
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Prozessverfahren 

Beim Prozessverfahren handelt es sich um eine Abfolge von definierten Schritten, welche von den 

Mitgliedern der Gruppe „Herstellende“ durchlaufen werden. Ziel des Prozessverfahrens ist es, 

diese Mitgliedsunternehmen zur Führung des FTO-Siegels zu befähigen. Die FTO-Geschäftsstelle 

begleitet die Unternehmen intensiv bei allen Prozessschritten, insbesondere beim ersten Durchlauf 

durch das FTO-Prozessverfahren.  

 

Standortbestimmung: Erfassung der Ausgangslage des Unternehmens 

Nach der Aufnahme des Unternehmens wird durch einen einmalig auszufüllenden, standardisier-

ten Onboarding-Fragenbogen (wie auch ggf. persönlichen Gesprächen mit der Geschäftsstelle) die 

aktuelle Ausgangslage bezüglich der FTO-Anforderungen, speziell im Fair Performance Check 

(FPC), vom Unternehmen selbst erfasst. Sie dient somit als Gap-Analyse und kann eine wichtige 

Grundlage für den Maßnahmenplan im Rahmen des Prozessverfahrens darstellen. Abgefragt wer-

den unter anderem allgemeine Stammdaten, Informationen zur Upstream-Lieferkette und dem 

Monitoring sowie Informationen mit Blick auf die unternehmerischen Sorgfaltspflichten.. Alle An-

gaben müssen einer späteren Verifizierung standhalten. Die Geschäftsstelle führt eine entspre-

chende Plausibilitätsprüfung durch. In Absprache mit dem Unternehmen wird aus der Standort-

bestimmung ein erstes Unternehmensprofil für die FTO-Webseite erstellt. Für das Ausfüllen der 

Standortbestimmung haben die Unternehmen, nach Eintritt in die FTO, sechs Monate Zeit. Nach 

spätestens zwölf Monaten muss dann das Unternehmensprofil auf der FTO-Website veröffent-

licht werden. Das Unternehmensprofil wird in der Regel nur in der Folge neuer Fair Performance 

Check Ergebnisse aktualisiert.   

 

Maßnahmenplan 

Die FTO-Geschäftsstelle entwickelt mit dem Unternehmen auf Basis der Standortbestimmung 

einen Maßnahmenplan über ein von der FTO entwickeltes Verfahren. Dabei obliegt die Haupt-

verantwortung für die Erstellung des Maßnahmenplans beim Unternehmen, die FTO-

Geschäftsstelle ist hier aber beratend tätig. Dieser Maßnahmenplan beschreibt zum einen, wie das 

Mitgliedsunternehmen die Ziele und Anforderungen der FTO umsetzen wird. Zum anderen kön-

nen darin auch eigene Nachhaltigkeitsziele eingebracht werden. Der Maßnahmenplan ist daher 

grundsätzlich mehrjährig angelegt. Die FTO-Geschäftsstelle schätzt mit dem Mitglied auch ein, ob 

der Plan plausibel, angemessen und zielführend ist und unterstützt und begleitet zeitgleich die 

Umsetzung durch Schulungen und Beratungen.  

 

Zeitlich erfolgt der Start der Arbeit am Maßnahmenplan nach der Veröffentlichung des Unterneh-

mensprofils. Dabei kann der Maßnahmenplan, gerade beim ersten Durchlauf des Prozessverfah-

rens, entweder vor dem Start des Fair Performance finalisiert werden und parallel dazu. Denn 

insbesondere im Verlauf des ersten Fair Performance Checks können sich noch neue potenzielle 

Ziele und Maßnahmen ergeben. Alle folgenden Maßnahmenpläne verlaufen erneut analog zum 

FPC und können entweder im Vorfeld oder im Laufe des kommenden FPCs finalisiert werden. 

Die FTO-Geschäftsstelle überprüft dabei sowohl die Umsetzung der bereits bestehenden Ziele 

und Maßnahmen als auch die Plausibilität der neu hinzugefügten Maßnahmen.  
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Fair Performance Check (FPC) 

Der FPC ist das zentrale Element im Prozessverfahren und maßgeblich für die Vergabe des FTO-

Siegels. Dabei wird jedes Unternehmen ca. jährlich anhand einheitlicher Fragen und Kriterien be-

wertet. Aus dem Grad der Zielerreichung ergibt sich eine Klassifizierung, welche zur Siegelvergabe 

führen kann. Die Ergebnisse des FPC werden zum einen im Unternehmensprofil auf der FTO-

Webseite und zum anderen auf der FTO-Siegelwebseite (siegel.fair-toys.org) veröffentlicht. Alle 

Details zum FPC finden Sie im dazugehörigen FPC-Manual, welches ebenfalls auf der FTO-

Webseite veröffentlicht ist. 

 

Analog zum Maßnahmenplan startet die Arbeit am FPC nach 12 bis maximal 18 Monaten nach 

Eintritt in die FTO (und nach Finalisierung des Fragebogens). Maximal 24 Monate nach Eintritt 

müssen der FPC beendet und die Ergebnisse veröffentlicht sein. Alle darauffolgenden, jährlichen 

FPCs sollen nach spätestens 18 Monaten beendet und die Ergebnisse veröffentlicht sein.  

 

FTO-Siegel 

Die Voraussetzungen für das FTO-Siegel sind 75% Erfüllungsgrad im FPC sowie die Erfüllung 

aller Mindestanforderungen. Sollten diese erfüllt sein, kann das Siegel - nach Veröffentlichung des 

FPC-Ergebnisses - auf Spielwarenprodukten und in der Unternehmenskommunikation verwendet 

werden. Die Siegel-Nutzung endet, im Falle der Veröffentlichung eines FPC-Ergebnisses, das die 

Voraussetzung für das FTO-Siegel nicht mehr erfüllt. Alle weiteren Informationen zum Siegel 

finden Sie zum einen im FPC-Manual. Zum anderen regelt die Siegelnutzungsvereinbarung weitere 

Details zwischen der FTO und dem entsprechenden Unternehmen, die das Siegel tragen dürfen. 

 

Maßnahmen bei Nichteinhaltung der Vorgaben 

Hält ein Unternehmen die festgelegten (Zeit-)Vorgaben nicht ein oder verweigert zentrale Pro-

zessschritte (Standortbestimmung, Maßnahmenplan, Fair Performance Check), informiert die 

FTO-Geschäftsstelle den FTO-Vorstand. Gleichzeitig erhält das Unternehmen eine Abmahnung. 

Anschließend hat es drei Monate Zeit, den betreffenden Prozessschritt abzuschließen. Wird diese 

Frist erneut nicht eingehalten, wird umgehend der FTO-Vorstand informiert. Der Vorstand ent-

scheidet per einfacher Mehrheit, ob:  

• Option a) ein wichtiger Grund für den Ausschluss eines Mitglieds gemäß FTO-Satzung 

§4, Absatz 3a vorliegt oder ob ein Mitgliedsunternehmen seinen Pflichten gemäß FTO-

Satzung §6 nicht nachkommt, wodurch ein wichtiger Grund für den Ausschluss gemäß 

FTO-Satzung begründet wird. 

• Option b) die aktive Mitgliedschaft für ein Jahr ruht. In diesem Zeitraum sind die Ver-

pflichtungen aus dem Fair Performance Check ausgesetzt, der Mitgliedsbeitrag bleibt je-

doch weiterhin fällig.  
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Logonutzung 

 

Grundsätzlich gilt für die Nutzung des FTO-Logos folgendes: 

a. Das FTO-Logo dient ausschließlich der Darstellung der FTO. 

b. Das Mitgliedschaftslogo ist Zeichen der Mitgliedschaft in der FTO. 

 

a.) Vereinslogo der Fair Toys Organisation e.V.: 

Das FTO-Logo dient ausschließlich der Darstellung der Fair Toys Organi-

sation e.V.  

 

 

 

 

 

b) Logo als Zeichen der Mitgliedschaft: 

I. alle Mitglieder (außer Handelsunternehmen): 

Das Logo „Mitglied der Fair Toys Organisation“ kann von allen Mitglie-

dern genutzt werden. Die Nutzung darf ausschließlich zu dem Zweck er-

folgen, die eigene Mitgliedschaft in der Fair Toys Organisation zu kommu-

nizieren und es darf weder zur Produktbewerbung noch auf Produkten 

oder Verpackungen verwendet werden. Die Nutzenden legen der FTO-

Geschäftsstelle ein Belegexemplar im Falle der Nutzung des Mitglied-

schaftslogos vor. Nutzungsberechtigt sind ausschließlich Mitglieder wäh-

rend der Dauer ihrer Mitgliedschaft. Die Nutzung ist an den Abschluss ei-

ner Logonutzungs-vereinbarung gebunden. 

 

 

II. Handelsunternehmen: 

Reine Handelsunternehmen verwenden zusätzlich zum Logo im vorge-

gebenen Design den Zusatz „Wir als Spielwarenhandel fördern die Idee 

der FTO und arbeiten mit an der Verbesserung sozialer und ökologischer 

Standards in der Lieferkette“. Darüber hinaus gelten die Regelungen wie 

unter I.  
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Transparenz, Datenschutz und Kartellrecht 

Die Mitglieder der FTO stellen relevante Informationen der Öffentlichkeit zur Verfügung, welche 

regelmäßig (ca. einmal jährlich) aktualisiert werden. Dadurch kommt die FTO ihrem Bestreben 

nach mehr Transparenz nach und es entsteht ein Bild, was das Mitgliedsunternehmen im Bereich 

Nachhaltigkeit bzw. mit Blick auf menschenrechtliche und umweltbezogene Sorgfaltspflichten un-

ternimmt und wie es seiner sozialen und ökologischen Verantwortung gerecht wird. und Umwelt-

standards unternimmt.  

 

Die relevanten Informationen umfassen zum einen die Stammdaten des Unternehmens (u.a. Mit-

arbeitende, Umsatz, Sourcing-Länder oder Anzahl der Lieferanten), die im Unternehmensprofil 

auf der FTO-Webseite veröffentlicht werden. Zum anderen werden die Ergebnisse des Fair Per-

formance Checks einerseits transparent auf einer eigenen Webseite veröffentlicht (siegel.fair-

toys.org), andererseits wird das Ergebnis auch im Unternehmensprofil angegeben. Vor Veröffent-

lichung wird das Unternehmen über die zu veröffentlichenden Daten informiert. Es besteht die 

Möglichkeit dem FTO-Vorstand Bedenken vor Veröffentlichung darzulegen.  Alle weiteren Daten 

der Unternehmen, die im Laufe des Prozessverfahrens von der FTO-Geschäftsstelle benötigt wer-

den, bleiben vertraulich und werden auf keinen Fall veröffentlicht und anderen Mitgliedern nur 

mit expliziter Zustimmung mitgeteilt.  

 

Die oben genannten Ausführungen stehen immer unter der Prämisse, dass kartellrechtlich und 

datenschutzrechtlich relevante Aspekte beachtet werden. Hierfür werden vorab entsprechende 

Prüfungen durchgeführt. Es gelten dabei die Datenschutzerklärung der FTO zu personenbezoge-

nen Daten, die Erklärung zum Umgang mit Unternehmensdaten sowie der Kartellrechts-Leitfaden 

der FTO. All diese Dokumente stehen den Mitgliedern der FTO zur Verfügung. Die Kartellrechts-

Richtlinie wird zudem von allen Mitgliedern unterzeichnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


